
Informationsbroschüre

Zulassungs-Bestimmungen
zum Strassenverkehr

zuhanden der Ärzteschaft des Kantons St.Gallen

1 Wer einen Lernfahr-, Führerausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Personen-
transport stellt, muss die medizinischen Mindestanforderungen nach Anhang 1 erfüllen.

2 Wer ein Motorfahrzeug führt, für das ein Führerausweis nicht erforderlich ist, muss eine Mindest-
sehschärfe korrigiert oder unkorrigiert einseitig von 0,2 erreichen und darf keine extreme
Gesichtsfeldeinschränkung aufweisen.

3 Die kantonale Behörde kann von den medizinischen Mindestanforderungen abweichen, wenn
kein Ausschlussgrund nach Artikel 14 SVG vorliegt und eine mit Spezialuntersuchungen betraute
Stelle dies beantragt.

1 Eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt oder eine Spezialuntersuchungsstelle, die durch
die kantonale Behörde zu bezeichnen sind, ist erforderlich für Personen, die erstmalig:

a. den Führerausweis der Kategorien C oder D oder der Unterkategorien C1 oder D1 erwerben
wollen;

b. die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Artikel 25 erwerben wollen;

c. den Fahrlehrerausweis erwerben wollen;

d. das 65. Altersjahr überschritten haben;

e. körperbehindert sind.
2 Die erstmalige vertrauensärztliche Untersuchung erstreckt sich auf die im ärztlichen Zeugnis in

Anhang 2 genannten Punkte. Das Untersuchungsergebnis ist der kantonalen Behörde mit dem
Formular nach Anhang 3 bekanntzugeben.

3 Epileptiker werden nur aufgrund eines Eignungsgutachtens eines Neurologen oder eines Spezial-
arztes für Epilepsie zum Verkehr zugelassen.

1 Die Zulassungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen für den Erwerb eines Lernfahr- oder
Führerausweises (Art. 5a ff.) oder einer Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport (Art.
25 i.V.m. Art. 11a Abs. 1 Bst. b) erfüllt sind. Sie:

a. weist den Gesuchsteller zur Untersuchung an einen von ihr bezeichneten Vertrauensarzt oder
eine von ihr bezeichnete Spezialuntersuchungsstelle, sofern sie an dessen körperlicher Eig-
nung zum Führen von Motorfahrzeugen zweifelt;

b. weist den Gesuchsteller zur verkehrspsychologischen oder psychiatrischen Untersuchung an
eine von ihr bezeichnete Spezialuntersuchungsstelle, sofern sie an dessen charakterlicher
oder psychischer Eignung zum Führen von Motorfahrzeugen zweifelt;

c. weist den Gesuchsteller gemäss Artikel 11a Absatz 1 an einen von ihr bezeichneten Ver-
trauensarzt oder eine von ihr bezeichnete Spezialuntersuchungsstelle;

d. hört einen unmündigen oder entmündigten Gesuchsteller und seinen gesetzlichen Vertreter an,
sofern letzterer seine Unterschrift auf dem Gesuchsformular verweigert;

e. klärt ab, ob der Gesuchsteller im ADMAS verzeichnet ist;

f. kann einen Auszug aus dem Zentralstrafregister und in Zweifelsfällen einen polizeilichen Füh-
rungsbericht einholen.

2 Die kantonale Behörde stellt in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a und b dem Vertrauensarzt
oder der Spezialuntersuchungsstelle alle Akten zur Verfügung, welche die Eignung der zu unter-
suchenden Person betreffen.

Prüfung des Gesuchs VZV Art. 11b

Vertrauensärztliches Zeugnis oder Zeugnis einer VZV Art. 11a
Spezialuntersuchungsstelle

Medizinische Untersuchungen VZV Art. 7

1 Der Führerausweis wird erteilt, wenn die amtliche Prüfung ergeben hat, dass der Bewerber die
Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der Kategorie, für die der Ausweis gilt, sicher zu führen ver-
steht. Motorradfahrer sind vor Erteilung des Lernfahrausweises über die Verkehrsregeln zu prüfen.

2 Lernfahr- und Führerausweis dürfen nicht erteilt werden, wenn der Bewerber

a. das vom Bundesrat festgesetzte Mindestalter noch nicht erreicht hat;

b. durch körperliche oder geistige Krankheiten oder Gebrechen gehindert ist, ein Motorfahrzeug
sicher zu führen;

c. dem Trunke oder andern die Fahrfähigkeit herabsetzenden Süchten ergeben ist;

d. nach seinem bisherigen Verhalten nicht Gewähr bietet, dass er als Motorfahrzeugführer die
Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen würde.

3 Bestehen Bedenken über die Eignung eines Führers, so ist er einer neuen Prüfung zu unterwerfen.
4 Jeder Arzt kann Personen, die wegen körperlicher oder geistiger Krankheiten oder Gebre-

chen oder wegen Süchten zur sicheren Führung von Motorfahrzeugen nicht fähig sind, der
Aufsichtsbehörde für Ärzte und der für Erteilung und Entzug des Führerausweises zuständi-
gen Behörde melden.

1 Die Pflicht, sich einer vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung zu unterziehen, besteht für:

a. die folgenden Fahrzeugführer bis zum 50. Altersjahr alle fünf Jahre, danach alle drei Jahre:

1. Inhaber eines Führerausweises der Kategorien C und D sowie der Unterkategorien C1 und D1,

2. Fahrzeugführer, die berufsmässig Personen transportieren,

3. Fahrlehrer;

b. über 70-jährige Ausweisinhaber alle zwei Jahre;

c. Motorfahrzeugführer nach schweren Unfallverletzungen oder schweren Krankheiten.

Vertrauensärztliche Kontrolluntersuchung Art. 27

Lernfahr- und Führerausweis SVG Art. 14 Abs. 4 Notizen:
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 
des Kanton St.Gallen
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BERECHTIGUNGEN ZULASSUNG

Kategorien / Unterkategorien / Spezialkategorien Kategorien Mindestalter
Besitz dieses

Führerausweises
erforderlich

Nothelferkurs

A be-
schränkt

Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von
nicht mehr als 0,16 kW/kg

A, A1, B1, F, G, M 18 – ja

A Motorräder mit einer Motorleistung von mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von mehr als
0,16 kW/kg

A, A1, B1, F, G, M
25 oder 2 Jahre
Fahrpraxis mit

Kat. A beschränkt
– ja

A1 Motorräder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer Motorleistung von höchstens 11 kW A1, F, G, M
18

(16 bis 50 cm3)
– ja

B 
Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg und nicht mehr als acht Sitzplätzen ausser dem
Führersitz; mit einem Fahrzeug dieser Kategorie darf ein Anhänger mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg mitgeführt werden;
Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger von mehr als 750 kg, sofern das Gesamtzugsgewicht
3500 kg und das Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigen

B, B1, F, G, M 18 – ja

B1 Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Leergewicht von nicht mehr als 550 kg B1, F, G, M 18 – ja

C Motorwagen – ausgenommen jene der Kategorie D – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg; mit einem
Motorwagen dieser Kategorie darf ein Anhänger mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg mitgeführt werden

B, B1, C, C1, F, G, M 18 B nein

C1 
Motorwagen – ausgenommen jene der Kategorie D – mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr als
7500 kg; mit einem Motorwagen dieser Unterkategorie darf ein Anhänger mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg
mitgeführt werden

B, B1, C1, F, G, M 18 B nein

D Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht Sitzplätzen ausser dem Führersitz; mit einem Motorwagen dieser
Kategorie darf ein Anhänger mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg mitgeführt werden

B, B1, C1, D, D1, F, G, M 21 C oder B � nein

D1 Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen ausser dem Führersitz; mit einem
Motorwagen dieser Unterkategorie darf ein Anhänger mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg mitgeführt werden

B, B1, C1, D1, F, G, M 21 C oder B � nein

BE Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger, die als Kombination nicht unter die
Kategorie B fallen

BE, C1E, DE, D1E 18 B nein

CE Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie C und einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr
als 750 kg

BE, CE, C1E, DE, D1E 18 C nein

C1E
Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie C1 und einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von
mehr als 750 kg, sofern das Gesamtzugsgewicht 12000 kg und das Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des
Zugfahrzeugs nicht übersteigen

BE, C1E, DE, D1E 18 C1 nein

DE Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr
als 750 kg

BE, C1E, DE, D1E 21 D nein

D1E
Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie D1 und einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von
mehr als 750 kg, sofern das Gesamtzugsgewicht 12000 kg und das Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des
Zugfahrzeugs nicht übersteigen und der Anhänger nicht zum Personentransport verwendet wird

BE, C1E, D1E, DE 21 D1 nein

F Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h F, G, M 16 – nein

G Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, unter Ausschluss der Ausnahmefahrzeuge G, M 14 – nein

M Motorfahrräder M 14 – nein
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